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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

den anliegenden Controllingbericht übersende ich Ihnen mit der Bitte um 
Kenntnisnahme und Unterrichtung der Mitglieder des Rechts
ausschusses. 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Kutschaty 
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Vorbemerkung: 

Aus Mitteln des Justizministeriums werden seit dem Jahr 2011 Projekte freier Träger 
gefördert, die Angebote zur Arbeit mit männlichen Tätern im Rahmen von interinstitu
tionellen Kooperationsbündnissen gegen Häusliche Gewalt (Täterarbeit) anbieten. 
Ziel war die Einführung eines einheitlichen und gesicherten Finanzierungsmodells für 
Täterarbeitseinrichtungen nach den Standards und Empfehlungen der Bundesar
beitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt. Vorhandene Träger sollten finanziell 
unterstützt und in Regionen ohne Täterarbeitseinrichtungen neue Träger gefördert 
werden. 

Problemanalyse und Entscheidung über Handlungsbedarf 

Der Handlungsbedarf ergibt sich aus dem wissenschaftlich festgestellten Behand
lungsbedarf gewalttätiger Männer und dem Mangel an entsprechenden Einrichtun
gen. Täterarbeit kann bei Straftaten im Zusammenhang mit "häuslicher Gewalt", von 
der überwiegend Frauen und Kinder betroffen sind, einen wirksamen Beitrag nicht 
nur zum Opferschutz, sondern auch zur Haftvermeidung leisten. Täterarbeit ist ein 
unterstützendes Angebot zur Verhaltensänderung für gewalttätige Männer. Die Eva
luierung entsprechender Projekte hat ergeben, dass Täterarbeit bei den Teilnehmern 
Verhaltensmodifikationen bewirken kann, die zu einer Vermeidung der Anwendung 
physischer Gewalt führen. Das Programm dient der Ergänzung der bisher vom Straf"'
vollzug und dem ambulanten Sozialen Dienst der Justiz angebotenen Beratungs
und Behandlungsmöglichkeiten sowie der Sicherstellung von Therapieangeboten im 
Rahmen entsprechender gerichtlicher Weisungen. 

Status-quo-Prognose: 

Durch das Programm werden die Täterarbeitsangebote verbessert und perspekti
visch auch eine Entlastung der Straf justiz und des Strafvollzugs erreicht. 

Zieldefinition. Zielrangfolge und Zielkonkretisierung: 

Das Programm dient dem Zweck, durch mehr geeignete Täterarbeitsprogramme das 
Beratungsangebot zu verbessern. Zugleich sollen Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden, dass die Gerichte vermehrt von der Möglichkeit Gebrauch machen können, 
mit einer entsprechenden Weisung die Vollstreckung der Freiheitsstrafe oder des 
Strafrestes zur Bewährung auszusetzen bzw. Verfahren mit einer entsprechenden 
Auflage einzustellen. 
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Formulierung von Handlungsalternativen: 

Das Programm soll die Maßnahmen/Möglichkeiten der Justiz sinnvoll ergänzen. 
Kostenneutrale Handlungsalternativen der Justiz selbst gibt es nicht. Einzige Alterna
tive wäre in Einzelfällen eine Finanzierung von Therapiemaßnahmen durch die Kran
kenkassen oder die Sozialhilfeträger. 

Entscheidung über die Strategie: 

Im ersten Jahr der Förderung wurden in Nordrhein-Westfalen insgesamt 12 Projekte 
unterstützt. Ein nach den Bewirtschaftungsgrundsätzen vorgesehener Anbieter konn
te wegen vorzeitigen Maßnahmenbeginns nicht berücksichtigt werden. Das Förder
volumen belief sich auf 349.600,00 Euro, von denen wegen des späten Projektbe
ginns im Herbst des Jahres nur gut 150.000,00 Euro in Anspruch genommen werden 
konnten. Die einschlägigen haushaltsrechtlichen Vergabekriterien sind Bestandteil 
der jährlichen Zuwendungsbescheide. Im Übrigen sind die Vorgaben der anliegen
den Bewirtschaftungsgrundsätze zu beachten. Die Angemessenheit der jeweiligen 
Förderbeträge bestimmt sich nach den jährlich einzureichenden Antragsunterlagen. 

Umsetzung auf der Ebene der Landesverwaltung und der Projektträger: 

Die Umsetzung erfolgt über das Justizministerium sowie die Präsidentin und den 
Präsidenten der Oberlandesgerichte Düsseldorf und Hamm im Benehmen mit den 
örtlichen Projektträgern. 

Überprüfung des Implementationsgrades: 

Das 2011 begonnene Programm ist bedarfsgerecht ausgerichtet. Die Umsetzung des 
Programms wird weitestgehend durch die anliegenden Bewirtschaftungsgrundsätze 
sichergestellt. 

Die Förderung orientiert sich an der Anzahl der durchgeführten Gesprächsangebote. 
Für eine Einzelberatung werden 88,00 € - 10 % Eigenbeteiligung und für eine Grup
penberatung pro Person 55,00 € - 10 % Eigenbeteiligung zugrunde gelegt. Diese 
Verfahrensweise unterstützt ein leistungsfinanziertes Beratungsangebot und schafft 
Spielraum für eine Angebotsausweitung. 

Messung des Zielerreichungsgrades: 

Das Ziel einer Erweiterung der bisher nur begrenzt vorhandenen Täterprogramme 
wird über einen zahlenmäßigen Nachweis der gewährten Hilfen abgeprüft. Dieser 
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Nachweis dokumentiert alle Hilfeleistungen auch ihrer Art nach. Im Jahre 2011 sind 
450 Personen mit 2934 Beratungsmaßnahmen von dem Programm erfasst worden. 
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten darf auf die in Ablichtung beigefügten Jahres
übersichten der Projekte verwiesen werden. 

Wirkungsanalyse und Wirtschaftlichkeitskontrolle: 

Den jährlich vorzulegenden Tätigkeitsberichten kann entnommen werden, dass das 
Förderprogramm hilfreich im Sinne der Zielerreichung ist. Weitergehende Erkennt
nisse liegen nicht vor. 

Die Wirtschaftlichkeit des Mitteleinsatzes (Rückfallquote, Entlastung der Justiz und 
des Strafvollzuges) wäre nur mit einem erheblichen finanziellen Aufwand (etwa durch 
Begleitforschung, Controllingmaßnahmen vor Ort) messbar. 

Sparsamkeit des Mitteleinsatzes: 

Die Zuwendungen werden nach Maßgabe der landesrechtlichen Haushaltsvorschrif
ten vergeben. Der Mitteleinsatz bestimmt sich im Übrigen auch aus der Vergleichbar
keit der Zuwendungsempfänger. 
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Bewirtschaftungsgrundsätze 
für die Förderung der Arbeit mit männlichen Tätern 

im Rahmen von interinstitutionellen Kooperationsbündnissen 
gegen Häusliche Gewalt (Täterarbeit) 

(4100 - 111. 241/Sdb. Förderung der Täterarbeit) 

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1 Das Land gewährt Zuwendungen zur Förderung von Projekten Freier 
Träger, die mit männlichen Tätern im Rahmen von interinstitutionellen 
Kooperationsbündnissen gegen Häusliche Gewalt arbeiten, nach Maß
gabe dieser Richtlinien und den Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO. 

1.2 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet vielmehr aufgrund ihres 
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 
Ein Vertrauenstatbestand wird durch die Bewilligung der Zuwendung für 
künftige Haushaltsjahre nicht geschaffen, weil nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass die Entwicklung der Haushaltslage des Landes Kür
zungen von Zuwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung erfordert 
oder Zuwendungen deswegen ganz entfallen. Dieses Finanzrisiko hat 
der Zuwendungsnehmer, insbesondere bei Abschluss, Änderung oder 
Verlängerung von Verträgen (z. B. Mietobjekte oder für Personal), zu be
rücksichtigen. 

2. Gegenstand und Zielsetzung der Förderung 

Ziel der Förderung ist der Aufbau eines möglichst flächendeckenden Angebots 
von Maßnahmen der Täterarbeit nach den Standards und Empfehlungen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt (BAG TäHG) in Er
gänzung der bereits von den sozialen Diensten der Justiz (Bewährungshilfe, Ge
richtshilfe, Führungsaufsicht) und vom Strafvollzug angebotenen Beratungsmög
lichkeiten. 

2.1 Gefördert werden gewaltzentrierte und konfrontative Unterstützungs- und 
Beratungsangebote zur Verhaltensänderung für gewalttätige Männer 
(Täterprogramme), deren Kernziel die Vermeidung weiterer Gewaltaus
übung ist. 
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2.2 Die Angebote sollen sich an in Deutschland lebende erwachsene männ
liche Täter richten, die gegenüber ihren (ehemaligen) Partnerinnen ge
walttätig geworden sind, sofern für die Kosten ein externer Kostenträger 
nicht aufkommt. 

3. Zuwendungsempfänger 

3.1 Zuwendungsempfänger sind die Freien Träger der Wohlfahrtspflege, die 
Maßnahmen der Täterarbeit anbieten. 

3.2 Zuwendungsempfänger können auch juristische Personen des privaten 
und öffentlichen Rechts mit Ausnahme von Gebietskörperschaften sein, 
die aufgrund ihrer AufgabensteIlung und ihrer Erfahrung zur Durchfüh
rung der Maßnahmen geeignet erscheinen. 

3.3 Der Kreis der Zuwendungsempfänger beschränkt sich derzeit auf 

"man-o-mann" Männerberatung im VSGB e.v., Bielefeld 

KIM - Soziale Arbeit e.v., Paderborn 

SKM - Katholischer Verein für soziale Dienste in Krefeld e.v. 

Basis e.v. Verein der Straffälligen- und Opferhilfe, Recklinghausen 

Sozialdienst Katholischer Männer Neuss e.v. 

"Zukunft ohne Zoff' Förderverein für ein gewaltfreies Miteinander im 

Kreis Kleve e.v. 

Gemeinnützige SKM GmbH, Münster 

Caritasverband Duisburg e.v. 

- Arbeiterwohlfahrt und Diakonie Düsseldorf 

Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer e.v. Region Heinsberg 

- Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband ErftlDüren e.v. 

Caritasverband für den Kreis Mettmann e.V. 

- Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Köln e.v. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 
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4.1 Soweit JustizsteIlen beteiligt sind (z. B. Bewährungshilfe, Gerichtshilfe, 
Führungsaufsichtsstelle, Staatsanwaltschaften, Gerichte), haben die Zu
wendungsempfänger die Zusammenarbeit mit diesen Stellen zu gewähr
leisten. Auf Anfrage dieser Stellen ist ihnen über Mitwirkung und Wahr
nehmung durch die Klienten zu berichten. 

4.2 Um die Qualität von Täterarbeitseinrichtungen abzusichern, haben die 
Zuwendungsempfänger folgende Grundlagen zu gewährleisten: 

4.2.1 mindestens zwei Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, 

4.2.2 geeignete Räume und Ausstattung (z. B. Beratungsraum, Grup
penraum), 

4.2.3 Supervision und 

4.2.4 Verwaltungsstrukturen. 

Die Grundlagen sind nachzuweisen. 

4.3 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zuwendungsempfänger, die in 
Täterprogrammen zum Einsatz kommen, müssen folgende Vorausset
zungen erfüllen: 

4.3.1 Fachhochschul- oder Hochschulabschluss in einer pädagogischen 
oder psychologischen Fachrichtung oder eine vergleichbare Quali
fikation, 

4.3.2 gewaltspezifische Zusatzausbildung gemäß den Empfehlungen 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit HG (BAG TäHG), 

4.3.3 regelmäßige Fort-, Weiterbildung und Supervision und 

4.3.4 Erfahrung in der Gruppenleitung. 
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Diese Qualifikationen sind nachzuweisen. 

5. Art und Umfang, Höhe der Förderung 

5.1 Die Zuwendung erfolgt als Zuschuss in Form der Projektförderung. Für 
eine Einzelberatung werden 88,- € (netto = 80,- €) und für eine Grup
pensitzung pro Person 55,- € (netto = 50,- €) erstattet. 

5.2 Die Zuwendung wird als Anteilfinanzierung des zu erfüllenden Zwecks 
gewährt (bis zu 90 % Landesmittel; mindestens 10 % Eigenanteil). 

5.3 Förderungsfähig sind die Personal- und Sachausgaben, die für die 
Durchführung der unter Ziffer 2 näher bezeichneten Projektmaßnahme 
notwendig sind. Eine Bagatellförderung kommt nicht in Betracht. 

6. Controllingangaben 

6.1 Die Zuwendungsempfänger haben jährlich jeweils zum 31. März einen 

Tätigkeitsbericht nebst Statistikbogen (zu vgl. das anliegende Muster) mit 

konkreten Angaben zu 

6.1.1 den zu geWährleistenden Grundlagen (Anzahl der Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter, Räumlichkeiten und deren Ausstattung, 

Supervision, Verwaltungsstrukturen), 

6.1.2 der Qualifikation des eingesetzten Personals nach Funktionen, 

6.1.3 dem Personaleinsatz je Aufgabengebiet (Zahl und zeitlicher 

Umfang), 

6.1.4 der Anzahl der Teilnehmer an Täterprogrammen im laufenden 

Jahr, die ein solches begonnen, abgebrochen oder abge

schlossen haben, 
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6.1.5 der Anzahl der Teilnehmer an Täterprogrammen nach dem 

Anlass für die Teilnahme, 

6.1.6 der Anzahl der Teilnehmer an Täterprogrammen nach Art der 

geleisteten Sitzungen (Gruppensitzung oder Einzelberatung) 

und 

6.1.7 der Zahl der Unterstützungs- und Beratungsangebote nach 

deren Art (Gruppen oder Einzelberatung) 

vorzulegen. 

6.2 Als Anlagen zum Tätigkeitsbericht sind vorzulegen: 

6.2.1 eine knappe Darstellung der Ausgangssituation vor der Förde

rung, 

6.2.2 eine knappe Darlegung der fachlichen Gründe (Zieldefinition) für 

die Täterprogramme, 

6.2.3 eine knappe Darstellung mit konkreten Angaben zur Effizienz 

(Zielerreichung) der Täterprogramme, 

6.2.4 eine Stellungnahme der Bewährungshilfe/Gerichtshilfe/Füh

rungsaufsichtsstelle (soweit beteiligt) zu 

- der Effizienz der Maßnahme/n, 

-' der Zusammenarbeit mit dem Zuwendungsempfänger, 

- den Alternativen. 

7. Verfahren 

7.1 Maßgeblich für das Zuwendungsverfahren sind die §§ 23 und 44 der 

Landeshaushaltsordnung und die sie ergänzenden Verwaltungsvorschrif-
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ten nebst Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro

jektförderung. 

7.2 Bewilligungsbehörde ist der/die Präsident/-in des Oberlandesgerichts, in 

dessen/deren Bezirk der Zuwendungsempfänger seinen Sitz hat. 

Anträge auf Gewährung einer Zuwendung zur Projektförderung sind un

ter Verwendung des eingeführten Antragsmusters (zu vgl. die Anlagen 

der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO) schriftlich mit entsprechender 

Projektbeschreibung und einem Finanzierungsplan an die Bewilligungs

behörde zu richten. 

7.3 Die Bewilligungsbehörde erteilt dem Maßnahmeträger einen Zuwen

dungsbescheid nach dem eingeführten Muster (zu vgl. die Anlagen der 

Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO). 

7.4 Die Auszahlung der Zuwendung richtet sich nach den Regelungen des 

Zuwendungsbescheides. 

7.5 Die Bewilligungsbehörde hat den Verwendungsnachweis nach dem ein

geführten Muster (zu vgl. die Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu 

§ 44 LHO) zu verlangen. 

7.6 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie 

für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung der Mittel und die 

ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück

forderung der gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften 

zu § 44 LHO in Verbindung mit diesen Bewirtsct)aftungsgrundsätzen. Die 

Auszahlung der Zuwendung kann erst erfolgen, wenn der Bescheid be

standskräftig geworden ist (nach Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe 

des Zuwendungsbescheides). Der Zuwendungsnehmer kann die Be

standskraft des Zuwendungsbescheides herbeiführen und die Auszah

lung beschleunigen, wenn er der Bewilligungsbehörde gegenüber schrift

lich erklärt, dass er auf die Einlegung von Rechtsbehelfen verzichtet. 

8. Inkrafttreten 

Diese Bewirtschaftungsgrundsiitze gelten für das Jahr 2011. 
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.... _, 

Pensonen, die ein Taterprogramm begOnnen ':f Anzablder haben 
Teilnehmer an Personen, die ein begoMenes Titerprogramm 
TIt8rpro- abgebrochen haben oder ausgeschlossen wer-

~ grammenlm den sind 
laufenden 
Jahr . Personen, die ein begonnenes TlterprOgratnm 

abgeschlossen haben 2 
Teilnehmer, denen keine ju8tizieIIe Weisung erteilt worden ist V-1 

Anlass flIr die Weisung nach § 1538 StPO 
Teilnahme an (Einstellung des Veffahnms gegen die . 
Tlterpro- Weisung, an einem Tlterprogramm /. grammen teilzunehmen) 

Teilnehmer, denen eine Weisung nach § 56c StPO 
justizielle Weisung er- (Weisung des GerichIs Im Rahmen der 

teilt worden Ist Aussetzung einer Strafe zur Bew.ahnmg, 

2 an einem Taterprogramm teifzunehmen) 

- anderweitige justiziele Weisung (z. B. 

/ im Rahmen der FOtvungsaufsicht) 

Anzahl der 
in Gruppensitzungen behandelte Personen Teilnehmer an 

TIterpro- ~ grarnmen 
nach Art der in EinzeIberaIunge behandelte Personen ge .......... 

~~ Sitzungen 

Zablder Gn.tppenberatungsangebo 

2 UntenItOt-
zunp-und 
Beratungsan-
gebot8nach Einzelberatungsan 

~ ...... Art 

si.anmeder Gruppenberatungsangebo 
insgesamt'" (Summe der je Person wahrgenommenen Sitzungen) 
Person geIeis- 4 taten Unter-
stOtzunga-
und8era-

Einzelberatungsangebote tungsange-
bote nach da- (Summe der je Person wahrgenommenen SiIzungen) 6 nm Art 
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l. Statistikbogen 2011 
15. November bis li.Dezember 2011 

20 
P_en, die eln Täte:programm begonnen 

Anzahl der haben 
Teilnehmer an Personen, die ein begonnenes Täte:programm 3 
Tiiterpro- abgebrochen h3ben oder ;ilusgesclliossen wor-
grammenim den lIind 
laufenden 
Jahr 0 

Personen, Oie ein begonnenes Tä1e:programm 
abgeschlossen haben 

4 
Teilnehmer, denen keine justizieQe Weisung erteilt WOIden i$t 

Anlass für die Weisung nach § 1533 SlPO 14 
Teilnahme an (Einstellung des Verfahrens gegen die 
Täterpro- Weisung, an einem Täterprogramm 
grammen teilzunehmen ) 

Teilnehmer, denen eine Weisung nacll § S6c SlPO 1 

justtzielle Weieung er- (Weisung des Gerichte im Rahmen der 
AU&SelZung einer Stmfe zur Bewährung, 

teUt worden ist an einem Tälerprogranvn teilzunehmen) 

andelweitige justizielle Weisung (z, B . 1 
im Rahmen der FührungsaufSIcht) 

Anzahl der 17 

Teilnehmer an in Gruppensitzungen behandette Personen 

Täterpro-
grammen 

20 nach Art der in Einzelberatungen behandelte Personen 
geleisteten 
Sitzungen 

9 
Zahl der Gruppenberatl.lngsangebote 
Unterstüt-
zungs-und 
6eratungsan- 202 
gebote nach Einzelberatungsangebote 
deren Art 

Gruppenberarungsangebote 153 
Summe der (Summe der je Person wahrgenommenen Sitzungen) 
insgesamt je 
Person geleis- 9 Sitzungen mH 17 TeKnehmern 
teten Unter-
stützungs-

202 
und Bera-
tungsange- Einzelberatungsangebote 
bote nach de- (Summe der je Person wahrgenommenen Sitzungen) 
ren Art 
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15 Hat 2012 15114 HP LASER JET FAX 5.2 

StatIstikbogen 
1. Oktober - 31 o.zember 2011 

AWO Kö.ln, MannSeIn ohne Gewalr. VeftOlr W.11&. 50612 K6ln 

25 
Petsenen. a. ein Tittrprogramm begonnen 

AnuIIId., heDen 
Ttilftehmer an Penonen, die ein begonn.nM ntetpfOtramnl 6 
Titorpro- abgebrocnen haben oder .u~ wor· 
grammenlm den sind 
ltIufOftdu 

0 Jahr PenIOnen, die ein ~nee T.ltIrpogramm 
abaoSChtouen haben 

Tennehmor. denen keine jlJGIlzielie Weitung el1eit worden Ist 

Anfa .. ruf die w.ttu~ naeh S 153. stPO 15 
Teilnehme an (Elnst,nun; de. Verf1lhNn. geg1!!n die 
TlterptO- W6l$ung. an einem T~gflilmm 
gremrmn tellZuneh,"") 

Teilnehmer. deMt1 eine Weisung nach § 580 stPO 3 
juatizlefle Weitung e'" ew-na dea Oerichta im Rahmen der 

teilt WOtden Ist Al.tlsetlUng einer Strllfe zur Bewährung, 
an e1nem Tlforprogramm tE\llmnehmen) 

andeJWOltige juetillolle Wellung (t. B. 1 
Im Rahmen der FCltvurtotu.icht) 

Anuhlder 
In G~gen DehandeilePenionen ,-4 T.JIMhm.,an 

TI_pro-
gt'dIInM 
nach Artd., 

In Emlberatungen behandelte Ponsonen 6 ,el.tat.tan 
tltzunpn 

Z.hl ur Un-
Gruppenberatu~ c.r.tllt:mngt. 

11 Wochen x 2 Gl\lcun 22 und aar.-
tu • ...,. 

elnzelberatuntuogebOte pro Person und PR' Woche 1 te Mett daton 
Art 

8umm.der 
Grupf*\DerlltUngungebote 

inagesarnt Je (SUmt'1"18 der je Penacn wahrgenommenen SIt%.unQen) 

P'fIOn S.lel.· 11 Wochtn )( 2 Gruppen X 7 T •• nehmer je Gruppe 154 tetan Un-
.... tOtzuftg •• 

ElnHt_atung8.at\gebote uneS Beratung-
unG~ (SumrM der je Peracn wahrgenommenen Sitzungen) 
nach d.ren Art , GnPl'4ch x e Pol'lonen)( 11 Wochen se 
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Statistikbogen 

Personen, die ein Täterprogramm begonnen 0 
Anzahl der haben 
Teilnehmer an Personen, die ein begonnenes Täterprogramm 
Täterpro- abgebrochen haben oder ausgeschlossen wor- 0 grammen im den sind 
laufenden 
Jahr Personen, die ein begonnenes Täterprogramm 0 abgeschlossen haben 

Teilnehmer, denen keine justizielle Weisung erteilt worden ist 0 
Anlass für die Weisung nach § 153a StPO 
Teilnahme an (Einstellung des Verfahrens gegen die 

f) Täterpro- Weisung, an einem Täterprogramm 
grammen teilzunehmen) 

Teilnehmer, denen eine Weisung nach § 56c StPO 

justizielle Weisung er- (Weisung des Gerichts im Rahmen der 

teilt worden ist 
Aussetzung einer Strafe zur Bewährung, 0 an einem Täterprogramm teilzunehmen) 

anderweitige justizielle Weisung (z. B. 

0 im Rahmen der FOhrungsaufsicht) 

Anzahl der 
in Gruppensitzungen behandelte Personen Teilnehmer an f) 

Täterpro-
grammen 
nach Art der 

in Einzelberatungen behandelte Personen fJ geleisteten 
Sitzungen 

Zahl der Gruppenberatungsangebote () Unterstüt-
zungs-und 
Beratungsan-
gebote nach Einzelberalungsangebote 

0 deren Art 

Summe der Gruppenberatungsangebote 
insgesamt je (Summe der je Person wahrgenommenen Sitzungen) 0 Person geleis-
teten Unter-
stützungs-
und Bera-
tungsange- Einzelberatungsangebote 

0 bote nach de- (Summe der je Person wahrgenommenen Sitzungen) 

ren Art 



- 15 -

Statistikbogen 

Personen, die ein Täl:efpmgramm begonnen 
Anzahl der f-!h~a:::::ben::=.. _____________ ~ ____ +-; 
Teilnehmer an Personen, die ein begonnenes Tätmprogramm 
Täterpro- abgebrochen haben oder m.t~n WOf-
grammen im den sind 
~wenden r-------------------------~-~ 
Jahr 

Anlass für die 
Teilnahme an 
Täterpro
grammen 

Anzahl der 
Teilnehmer an 
Täterpro
grammen 
nach Art der 
geleisteten 
Sitzungen 

Zahtder 
Unterstit
zungs-und 
Serawngsan. 
gebote nach 
deren Art 

Summe der 
insgesamt je 
Person geleis
teten Unter
stützungs
und Sera· 
tungsange. 
bote nach 00-
ren Art 

Personen, die ein begonnenes TäteI'programm 
abgesehlossen haben 

Teilnehmer, denen keine justizlelle Weisung erteilt woo:Ien ist 

Weisung nach § 1538 StPO 
(Einsteßung des Verfahrens gegen die 7 

Weisung, an einem TäteI'programm 
teilzunehmen} 

Teilnehmer denen eine Weisung nach § 56c StGB 
justtzieile Welsung er- (Weisung des Gerichts im Rahmen der 2 
teilt woo:Ien ist Aussetzung einer strafe zur Bewährung, 

an einem Täterprogramm teilzunehmen) 

o 

10 

in Einzelberafungen behandelte Personen 2 

16 

Gruppenberatungsangebote 
(Summe der je Person wahrgenommenen Sitzungen) 

f:melberatungsangebote 
(Summe der je Pel'l\)oo wahrgenommenen Sitzungen) 
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Statistikbogen .19. ,IO, .cIJ 11. J1./2 . l..M1 

Anzahl der 
Personen, die ein Täterprogramm begonnen .2.1 haben 

Teilnehmer an 
Personen, die ein begonnenes Täterprogramm 

Täterpro- abgebrochen haben oder ausgeschlossen wor-
grammen im den sind 2 
laufenden --
Jahr Personen, die ein begonnenes Täterprogramm 

abgeschlossen haben 7-
Teilnehmer, denen keine justiziene Weisung erteilt worden ist 21 

Anlass für die Weisung nach § 153a StPO 

Teilnahme an (Einstellung des Verfahrens gegen die 

Täterpro- Weisung, an einem Täterprogramm (r 
grammen 

teilzunehmen) 

Teilnehmer, denen eine Weisung nach § 56c StPO 
justizielle Weisung er- (Weisung des Gerichts im Rahmen der 
teilt worden ist Aussetzung einer Strafe zur Bewährung, (j 

an einem Täterprogramm teilzunehmen) 

anderweitige justizielle Weisung (z. B. 
im Rahmen der FOhrungsaufsicht) tr 

Anzahl der 
Teilnehmer an in Gruppensitzungen behandelte Personen f 
Täterpro-
grammen in Einzelberatungen behandelte Personen 
nach Art der 21 geleisteten 
Sitzungen 
Zahl der 
UnterstOt- Gruppenberatungsangebote 10 
zungs-und 1---. _ .... 

Beratungsan- Einzelberatungsangebote 
gebote nach qb-
deren Art 



Anzahl der 
Teilnehmer an 
Täterpro-
grammenim 
faufenden 
Jahr 

Anfass für die 
Teilnahme an 
Täterpro-
grammen 

Anzahl der 
Teilnehmer an 
Täterpro-
grammen 
nach Art der 
geleisteten 
Sitzungen 

Zahl der 
Unterstüt-
zungs-und 
Beratungsan-
gebote nach 
deren Art 

Summe der 
insgesamt je 
Person geleis-
teten Unter-
stützungs-
und Bera-
tungsange-
bote nach de-
ren Art 

- 17 -

\''lA 0.. "" - O-l '~ q ~ '" 

Statistikbogen ~ ',~ \ -e if lo~ 
Personen, die ein Täterprogramm begonnen 38 haben 

Personen, die ein begonnenes Täterprogramm 
abgebrochen haben oder ausgeschlossen wor- /19 den sind 

Personen, die ein begonnenes Täterprogramm 
abgeschlossen haben 10 
Teilnehmer, denen keine justizielle Weisung erteilt worden ist ~2 

Weisung nach § 153a StPO 
(Einstellung des Verfahrens gegen die 

,~, 

Weisung, an einem Täterprogramm L 
teilzunehmen) 

Teilnehmer, denen eine Weisung nach § 56c StPO 

justizielle Weisung er- (Weisung des Gerichts im Rahmen der 

teilt worden ist 
Aussetzung einer Strafe zur Bewährung, 

cr-an einem Täterprogramm teilzunehmen) 

anderweitige justizielle Weisung (z. B. 
im Rahmen der Führungsaufsicht) 0 

in Gruppensitzungen behandelte Personen 
i-

in Einzelberatungen behandelte Personen 31 

Gruppenberatungsangebote 

-1 
Einzelberatungsangebote 31 

Gruppenberatungsangebote 
(Summe der je Person wahrgenommenen Sitzungen) 10 

EInzeiberatungsangebote +/ (Summe der je Person wahrgenommenen Sitzungen) 

.. s{"l~ 

,A.,.-.".itv-
\ ----.. 

l;:;;J; i...: ~ " 
6::oL.f-

/ 
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s:'1Lf\\ ~~':.~eI ~ 
Statistikbogen 

Personen, die ein Täterprogramm begonnen 
Anzahl der haben 10 

Teilnehmer an Personen, . die ein begonnenes Täterprogramm 
Täterpro- abgebrochen haben oder ausgeschlossen war- 3 
grammen im den sind 
laufenden 
Jahr Personen, die ein begonnenes Täterprogramm 

abgeschlossen haben 
7 

Teilnehmer, denen keine justizielle Weisung erteilt worden ist 3 

Anlass für die Weisung nach § 153a StPO 
Teilnahme an (Einstellung des Verfahrens gegen die 

4 Täterpro- Weisung, an'einem Täterpragramm 
grammen teilzunehmen) 

Teilnehmer, denen eine Weisung nach § 56c StPO 

justizielle Weisung er- (Weisung des Gerichts im Rahmen der 3 
teilt worden ist 

Aussetzung einer Strafe zur Bewährung, 
an einem Täterprogramm teilzunehmen) 

anderweitige justizielle Weisung (z, B, 
im Rahmen der Führungsaufsicht) --

Anzahl der 
in Gruppensitzungen behandelte Personen Teilnehmer an 10 

Täterpro-
grammen 
nach Art der 

in Einzelberatungen behandelte Personen 
geleisteten ' --
Sitzungen 

Zahl der Gruppenberatungsangebote 
Unterstüt- 1 

zungs-und 
Beratungsan-
gebote nach Einzelberatungsangebote --
deren Art 

Summe der Gruppenberatungsangebote 
insgesamt je (Summe der je Person wahrgenommenen Sitzungen) 132 
Person geleis-
teten Unter-
stützungs-
und Bera-
tungsange- Einzelberatungsangebote --
bote nach de- (Summe der je Person wahrgenommenen Sitzungen) 
ren Art 
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Statistikbogen 2011 

Anzahl der Teilnehmer Personen die ein Täterprogramm begonnen haben 23 

an Täterprogrammen Personen die ein begonnenes Täterprogramm abgebrochen haben 4 

im laufenden Jahre Personen, die ein Täterprogramm abgeschlossen haben laufen 

Teilnehmern, denen keine justizielle Weisung erteilt wurde 10 

Weisung nach § 153a StPO 
(Einstellung des Verfahrens gegen die 

Teilnehmern Weisung, an einem Täterprogra m m 
Anlass für die denen eine teilzunehmen) 8 
Teilnahme an justizielle Weisung nach § 56c StPO 
Täterprogrammen Weisung (Weisung des Gerichts im Rahmen der 

erh~llf . Aussetz-urig - eTri-er -Strafezur .. Bewahrurig, an-
._.- . 

worden ist einem Täterprogramm teilzunehmen) S 
anderweitige justizielle Weisung z.B. 
im Rahmen der Führungsaufsicht) 

Anzahl der 
Teilnehmer an 23 
Täterprogrammen in Gruppensitzungen behandelte Personen 
nach der Art der 
geleisteten 
Sitzungen in EinzeJberatungen behandelte Personen 38 
Zahl der 
Unterstützungs-
und Beratungs- Gruppenberatungsangebote 2 

angebote nach deren 
Art 

Einzelberatungsangebote 86 
Summe der 
insgesamt je 81 
Person geleisteten Gruppenberatungsangebote(Summe je Person/Sitzung) 
Unterstützungs- und 
Beratungsangebote 86 
nach deren Art EinzeJberatungsangebote (Summe je Person/Sitzung) 



- 20-

Statistikbogen 

Personen, die ein Täterprogramm begonnen ~ Anzahl der haben 
Teilnehmer an Personen, die ein begonnenes Täterprogramm 
Täterpro- abgebrochen haben oder ausgeschlossen war- 1111 grammen im den sind 
laufenden 
Jahr Personen, die ein begonnenes Täterprogramm 

abgeschlossen haben 2 
Teilnehmer, denen keine justizielle Weisung erteilt worden ist l LI 

Anlass für die Weisung nach § 153a StPO 
Teilnahme an (Einstellung des Verfahrens gegen die 

0 Täterpro- Weisung, an einem Täterprogramm 
grammen teilzunehmen) 

Teilnehmer, denen eine Weisung nach § 56c StPO 
, justizielle Weisung er- (Weisung des Gerichts im Rahmen der 

b. Aussetzung einer Strafe zur Bewährung, 
teilt worden ist an einem Täterprogramm teilzunehmen) 

anderweitige justizielle Weisung (z. 8. 
im Rahmen der Führungsaufsicht) ;1 

Anzahl der 
in Gruppensitzungen behandelte Personen 

Teilnehmer an 0 Täterpro-
grammen 
nach Art der in Einzelberatungen behandelte Personen J1 geleisteten 
Sitzungen 

Zahl der Gruppenberatungsangebote 0 Unterstüt-
zungs- und 
Beratungsan- et gebote nach Einzelberatungsangebote 
deren Art 

Summe der Gruppenberatungsangebote 

0 insgesamt je (Summe der je Person wahrgenommenen Sitzungen) 
Person geleis-
teten Unter-
stützungs-
und 8era-

Einzelberalungsangebote tungsange- ~~ bote nach de-
(Summe der je Person wahrgenommenen Sitzungen) 

ren Art 
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Statistikbogen 

Personen, die ein Täterprogramm begonnen 
Anzahl der haben 17 

Teilnehmer an Personen, die ein begonnenes Täterprogramm 
Täterpro- abgebrochen haben oder ausgeschlossen wor-
grammenim den sind 1 
laufenden 
Jahr Personen, die ein begonnenes Täterprogramm 

abgeschlossen haben 

Teilnehmer, denen keine justizielle Weisung erteilt worden ist 6 

Anlass tür die Weisung nach § 153a StPO 
Teilnahme an (Einstellung des Verfahrens gegen die 
Täterpro- Weisung, an'einem Täterpi"ogramm 10 
grammen teilzunehmen) 

Teilnehmer, denen eine Weisung nach § 56c StPO 

justizielle Weisung er- (Weisung des Gerichts im Rahmen der 

teilt worden ist 
Aussetzung einer Strafe zur Bewährung, 1 
an einem Täterprogramm teilzunehmen) 

anderweitige justizielle Weisung (z. B. 
im Rahmen der Führungsaufsicht) 

Anzahl der 
in Gruppensitzungen behandelte Personen Teilnehmer an 12 

Täterpro-
grammen 
nach Art der 

in Einzelberatungen behandelte Personen 5 
geleisteten 
Sitzungen 

Zahl der Gruppenberatungsangebote 1 
Unterstüt-
zungs-und 
Beratungsan-
gebote nach Einzelberatungsangebote 1 
deren Art 

Summe der Gruppenberatungsangebote 
insgesamt je (Summe der je Person wahrgenommenen Sitzungen) 47 
Person geleis-
teten Unter-
stützungs-
und Bera-
tungsange- Einzelberatungsangebote 

bote nach de- (Summe der je Person wahrgenommenen Sitzungen) 10 

ren Art 
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Statistikbogen 

" ' . . " 
Personen, .die. ein Täterprogramm begonnen 

2 

Anzahl der haoen ' 
Teilnehmer an Personen, .diQ ein begonnenes"Täterprogramm .. .. - ' . 0 
Täterpro- abgel:lrochen haben oder ausgeschlossen wor-, . . . . 
grammenlm den sind; , . ' . , • . ' ....' " . . 
laufenden 
Jahr 

i ' . 0 Personen, die ein begonnenes Tatei'programm , 
abgeschl~n haben , , 
" . •. '. , . 
T:eU!"eh.l1JElf. denen keine fustizlelle Weisung erteilt worden ist 

. 1 

. . 
Anlass für die .. Weisung nach § 153a StPO 0 
Teilnahme an (einstellung de$ ~~rfahrens gegeet die . 
Titerpro- WeiSung, an' einem Täterprogramm 
grammen teilzunehmen) 

Teilnehmer. denen eine Weisung na~ 56c StPO ' 0 
justizielle • • Weisu~ er- (Weisung des Gen ' im Rahmen der 

teilt worden i$t 
Aussetzung einer Strafe zur Bewährung, 
an einem Täterprogramm teilzunehmen) 

anderweitige justizlelle Weisung (z. B. 1 
im Rahmen der FQhrungsaufsicht) 

Anzahl der 
in Gruppensitzungen behandelte Personen 

0 
Teilnehmer an 
Tlterpro-
grammen 

2 nach Art der 
geleisteten 

in Einzelberatungen behandelte Personen 

Sitzungen 

Zahl der Gruppenberatungsangebote 
0 

Unterstüt-
zungs-und 
Beratungsan- 3 
gebote nach EinzelberabJngsangebote 
deren Art 

Summe der Gruppenberatungsangebote 
0 

insgesamt je (Summe der je Person wahrgenommenen Sitzungen) 
Person geleis-
teten Unter-
stützungs-

2 und Bera-
tungsange- Einzelberatungsangebote 

bote nach da- (Summe der je Person wahrgenommenen Sitzungen) 

ren Art 


